
Textliche Festsetzungen 
 

1. Abweichende Bauweise 
In der abweichenden Bauweise sind Gebäude zulässig wie in der offenen, jedoch mit einer 
Längenbeschränkung von 20,0 m. 

2. Nebenanlagen, Garagen 
Auf den nicht überbaubaren Grundstücksflächen im Bereich zwischen der 
Straßenbegrenzungslinie der Erschließungsstraßen und der vorderen Baugrenze (Vorgärten) sind 
Nebenanlagen als Gebäude gem. § 14 Absatz 1 BauNVO und Garagen gem. § 12 BauNVO 
unzulässig. 

3. Anpflanzungen 
3.1 Innerhalb der Verkehrsfläche 
Innerhalb der festgesetzten öffentlichen Verkehrsflächen ist je angefangene 100 m² 
Verkehrsfläche 1 hochstämmiger Laubbaum zu pflanzen und auf Dauer zu erhalten. 

Pflanzliste und Qualitätsanforderungen: 
Stieleiche   Quercus robur 

Schwarzerle   Alnus glutinosa 
Eberesche   Sorbus aucuparia 

Gemeine Esche  Fraxinus excelsior 
Aspe    Populus tremula 

Feldahorn   Acer campestre 
Qualitätsanforderungen: 

Hochstamm: mind. 180 cm Höhe (Krone nicht mitgerechnet), Stammumfang von 12 cm in einer 
Höhe von 1m über dem Wurzelhals gemessen, 2 x verpflanzt, im Wurzelballen. 

3.2 Im Bereich der privaten Baugrundstücke 
Je angefangene 500 m² Grundstücksfläche ist 1 hochstämmiger Laubbaum zu pflanzen und auf 
Dauer zu erhalten. Art der Laubbäume und Qualitätsanforderungen wie innerhalb der 
Verkehrsfläche. 

4. Versiegelung 
Zusätzlich zur festgesetzten Grundflächenzahl dürfen noch 20 v. H. der zulässigen Grundfläche 
durch Stellplätze, Garagen mit ihren Zufahrten und Nebenanlagen (§§ 12 und 14 BauNVO) 
versiegelt werden. 

5. Befestigung 
Für die Befestigung der Zu- und Abfahrten, Stellplätze und Gehwege zu bzw. auf den jeweiligen 
Baugrundstücken dürfen nur Pflastersteine oder Platten verwendet werden. Die Verlegung darf 
nur in einem Sandbett oder mit Recycling-Material erfolgen. 
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6. Bestandschutz 
Für bestehende Gebäude und Gebäudeteile außerhalb der festgesetzten überbaubaren 
Grundstücksflächen gilt die Festsetzung der Baugrenzen nur dann, wenn sie durch einen Neubau 
ersetzt werden oder Umbauten durchgeführt werden, die einem Neubau gleichkommen. 

6.2.1.7 Immissionsschutz 
Innerhalb der festgesetzten Umgrenzung der Fläche für Vorkehrungen zum Schutz vor 
schädlichen Umwelteinwirkungen ist folgendes zu beachten: 

Zone I 
Außenwohnbereiche, wie Terrassen, Balkone und unbebaute Außenwohnbereiche dürfen nicht 
auf der Hausseite angeordnet werden, die dem vollen Schalleinfall der B 210 unterliegen oder 
sind durch bauliche Maßnahmen vor den Verkehrslärmwirkungen abzuschirmen. 

Alle Räume der geplanten Wohnbebauung sind mit Fenstern der Schallschutzklasse 2 
auszustatten. 

Zone I und II 
Bei Fenstern von Schlafräumen, die dem vollen Schalleinfall der B 210 unterliegen, kann es bei 
geöffneten Fenstern zu Störungen der Nachtruhe kommen. Hier sind Schallschutzverglasungen 
mit der Schallschutzklasse 2 und Zwangsbelüftungen (Schalldämmlüfter) vorzusehen. 

 
Gestalterische Festsetzungen 

 
1. Dachaufbauten 
Die Gesamtlänge der Dachaufbauten (Dachgauben) darf 1/3 der jeweiligen Trauflänge nicht 
überschreiten. Der Giebelwandabstand zu den Dachaufbauten (Außenseite der Außenwände) und 
der Abstand des Dachaustrittes zum First bzw. Walmgrad darf das Maß von 1,0 m an keiner 
Stelle unterschreiten. Der Traufwandabstand zu den Dachaufbauten (Außenseite der 
Außenwände) darf das Maß von 0,50 m nicht überschreiten. Die Maße sind in Dachneigung zu 
messen. 

2. Dachform 
Dächer - mit Ausnahme der Dächer von Dachaufbauten - müssen eine Neigung von mind. 40° 
und dürfen höchstens 53° aufweisen. Bei Mansarddächern darf der untere Teil höchstens eine 
Neigung von 80° haben. 

Das Dach darf im untersten Bereich mit einer Neigung ab 30° versehen werden, wenn diese 
Abschleppung je Traufseite eine Tiefe von 20% der gesamten Gebäudebreite nicht überschreitet. 

Garagen gem. § 12 BauNVO und Nebengebäude gem. § 14 BauNVO können auch mit 
Dachneigungen bis zu 15° (Flachdach) ausgeführt werden. 

3. Traufwandhöhe 
Die Traufwandhöhe darf das Maß von 1,50 m an keiner Stelle unterschreiten und - mit 
Ausnahme von Traufen bei Dachgauben und Krüppelwalmen - das Maß von 3,80 m an keiner 
Stelle überschreiten. Als Traufwandhöhe gilt das Maß zwischen Oberkante 
Erschließungsstraßenmitte (nächstliegender Punkt zum Gebäude) und den äußeren Schnittlinien 
von Außenwand und Dachhaut. 
Für Nebengiebel an den Traufseiten darf diese Traufwandhöhe 5,80 m betragen, wenn der Giebel 
nicht breiter als 1/3 der jeweiligen Trauflänge ist. 

4. Transparente Bauteile 
Bei untergeordneten transparenten (Glas o. ä.) Vor-, An- oder Aufbauten, die mit ihrer 
Grundfläche insgesamt unter 20 % der gesamten Grundfläche des Gebäudes liegen, werden 
folgende Ausnahmen zugelassen: 
Nr. 2 (Dachform), 

Nr. 3 (Dacheindeckung), 
Nr. 4 (Außenwände), 

Nr. 5 (Traufwandhöhe). 

5. Transparente Gebäude (Gewächshäuser) 
Für Nebenanlagen als Gebäude mit transparenten Außenflächen, die mit ihrer Grundfläche 
insgesamt unter 20 % der gesamten Grundfläche der Hauptanlage liegen, werden folgende 
Ausnahmen zugelassen: 
Nr. 2 (Dachform), 

Nr. 3 (Dacheindeckung), 
Nr. 4 (Außenwände), 

Nr. 5 (Traufwandhöhe). 

6. Alternative Energiegewinnung 
Wenn zur Energiegewinnung neue Technologien eingesetzt werden sollen, (z.B. 
Sonnenkollektoren, Absorberanlagen, Auto-/Photovoltaic), werden folgende Ausnahmen 
zugelassen: 
Nr. 3 (Dacheindeckung). 

7. Garagen und Nebenanlagen 
Für Garagen (auch Carports) gem. § 12 BauNVO und Nebenanlagen als Gebäude gem. § 14 
BauNVO bis zu einer Grundfläche von max. 30 qm werden folgende Ausnahmen zugelassen 
Nr. 3 (Dacheindeckung), 

Nr. 4 (Außenwände). 
 

Hinweise 
 

1. Bodenfunde 
Sollten bei den geplanten Bau- und Erdarbeiten ur- oder frühgeschichtliche Bodenfunde gemacht 
werden, wird darauf hingewiesen, dass diese Funde meldepflichtig sind (Nds. 
Denkmalschutzgesetz vom 30.05.1978, § 14). 

2. Räumstreifen entlang Verbandsgewässer 
Entlang des Geltungsbereiches des Bebauungsplanes verläuft ein Gewässer II. Ordnung. Es wird 
darauf hingewiesen, dass Grundstückseigentümer und Nutzungsberechtigte innerhalb des im 
Plan eingezeichneten 10 m breiten Räumstreifen entsprechend der Satzung des zuständigen 
Entwässerungsverbandes z. B. verpflichtet sind Baggerungen (Säuberung, Ausgrabung) zu 
dulden, Aushub aufzunehmen, beschränkte Anpflanzungen von Bäumen, Sträuchern und Hecken 
vorzunehmen und ein Bauverbot einzuhalten. 

3. Altablagerungen 
Sollten bei den geplanten Bau- und Erarbeiten Hinweise auf Altablagerungen bzw. Altstandorte 
zutage treten, so ist unverzüglich die Untere Abfallbehörde zu benachrichtigen. 

4. Immissionsschutz 
SSK 2 entspricht einer Isolierverglasung 4/12/4 mm, besser 6/16/4 mm, die als 
Mindestverglasung durch die Wärmeschutzverordnung vorgeschrieben wird. 

Zum besseren Verständnis der zukünftigen Bauherren soll das bewertete Schalldämm-Maß 
angegeben werden. Gemäß VDI 2719 wird für Fenster der Schallschutzklasse 2 im eingebauten 
Zustand ein bewertetes Schalldämm-Maß von Rw= 32 dB angegeben. 
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